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4.Stichtag 3.Screening

• Was ist in diesem 
Jahr geschehen?

• Welche Mass-
nahmen konnten 
umgesetzt werden?

• Was kann im
Umsetzungs-
prozess noch
optimiert werden?

• Wie kann die 
Gemeinde künftig
noch mehr unter-
stützt werden?

• Was gibt es aus 
Sicht der Gemeinde 
im Hinblick auf den
Inklusions-Check
in Zukunft zu
berücksichtigen?

Screening der 
Bereiche

1 Jahr später

3.Runder Tisch

Die politischen Gemeinden in der Schweiz (162 Gemeinden im Kanton Zürich) sind beauftragt, die
UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) umzusetzen. Sie sind jedoch häufig mit fehlenden
personellen Ressourcen konfrontiert, sodass es ihnen oft nicht möglich ist, die Richtlinien der UNO-BRK
umzusetzen und Barrieren aufzuheben. 

Des Weiteren fehlt es den Mitarbeitenden der Gemeinde an Zeit, um sich das Wissen anzueignen, notwendige 
Anpassungen zu erkennen und umzusetzen. Der Inklusions-Check als Screening-Angebot soll den Gemeinden 
dabei helfen, im Hinblick auf Inklusion und die von der UNO-BRK vorgesehenen Richtlinien eine Standort-
bestimmung vorzunehmen, um im Anschluss Hindernisse zu beheben, mit welchen sich Menschen mit 
Behinderung konfrontiert sehen. Dies mit dem Ziel, sie gegen Diskriminierung zu schützen und Inklusion 
und Gleichstellung in der Gesellschaft zu fördern.

Erstgespräch

Nachdem eine
Gemeinde den
Wunsch geäussert
hat, am Pilotprojekt
mitzuwirken, findet 
ein Erstgespräch mit 
dem Projekt-
team des Inklusions-
Checks statt, bei
welchem die
genauen Details
des Projekts
besprochen und
weitere Schritte
geplant werden.

Die Gemeinden
starten einen
Aufruf an die
Betroffenen in ihrer 
Gemeinde und laden 
sie für einen Aus-
tausch mit dem
Projektteam ein
(Gemeindeblatt,
persönlicher Brief
oder anderes
Medium).

Ziel ist es, zu
eruieren, was die
Bedürfnisse der
Betroffenen sind.

2.Aufruf

Der Verein Tatkraft ein gemeinnütziger Verein, welcher 2018 von Menschen mit Behinderung gegründet wurde. 
Den Mitgliedern und dem Vorstand des Vereins sind die Barrieren im öffentlichen Raum und bei den Behörden, 
denen andere Betroffene begegnen, mehr als bekannt. Sie kämpfen tagtäglich dafür, um ihren Alltag mit ihrer 
Behinderung bewältigen zu können. Dies ist teilweise nur durch die tatkräftige Unterstützung ihrer Angehörigen und 
ihrer Assistenz möglich, da auf struktureller Ebenen noch sehr viele Hindernisse vorhanden sind. Deshalb ist der 
Inklusions-Check für sie ein bedeutender erster Schritt, dass die Behörden ihr Möglichstes tun, damit die 
Bewältigung des Alltags für Menschen mit Behinderungen immer selbstbestimmter und autonomer erfolgen kann.

Ablauf des Inklusions-Checks

Projektträger: 
Verein Tatkraft in Kooperation mit dem Kanton Zürich und der finanziellen Unterstützung durch 
das Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB).

1.Erstgespräch

• Zugang zu 
Gebäuden

• Zugang zu
Dienstleistungen

• Zugang zu
Informationen

• Zugang zum öffen-
tlichen Verkehr

• Zugang zu Frei-
zeit, Sport und 
Kultur

• Weitere Ebenen
welche durch
Betroffene ein-
gebracht werden.

Nach Abschluss 
des Screenings wird 
ein Bericht erstellt 
und Empfehlungen 
für die Gemeinde 
formuliert.

Der Inklusions-Check

Runder Tisch
mit Betroffenen

Kontaktperson Inklusions-Check: Melike Hocaoglu, Projektleiterin, melike.hocaoglu@tatkraft.org, Tel: 076 814 88 92

Aufruf an die 
Betroffenen der 
Gemeinde Beim Gespräch soll 

den Betroffenen das 
Screening-Element
vorgestellt und ihre 
Rückmeldung ein-
geholt werden.

Menschen mit
Behinderung aus
der Gemeinde 
sollen die Möglichkeit 
erhalten, weitere 
Anliegen zu 
platzieren und mit 
dem Verwaltungs-
personal ins 
Gespräch zu 
kommen.


